STATUTEN
der
INDUSTRIE- UND HANDELSVEREINIGUNG (IHV) DER REGION SURSEE
I. Name, Sitz und Zweck
Art. 1
Unter dem Namen Industrie- und Handelsvereinigung der Region Sursee (nach​stehend Vereinigung genannt) besteht im Sinne von Art. 60 ff ZGB mit Sitz in Sursee ein regionaler Arbeitgeberverband als Verein.
Art. 2
Zweck der Vereinigung
a) Vertretung der Interessen der Mitglieder bei den Behörden und anderen Organi​sationen
b) Zusammenarbeit der Mitglieder bei der Regelung gemeinsam interessierender Fragen industrieller, kommerzieller und volkswirtschaftlicher Art
c) Aussprache und Stellungnahme zu aktuellen Tagesfragen.
II. Mitgliedschaft
Art. 3
Mitglied der Vereinigung kann jede in der Region Sursee angesessene Firma werden, sofern sie mindestens 15 Personen beschäftigt. Die Aufnahme von Unternehmen, die diese Bedingungen nicht erfüllen ist möglich, erfordert aber die ausdrückliche Zustimmung des Vorstandes.
Art. 4
Die Aufnahme in die Vereinigung erfolgt auf schriftliche Anmel​dung nur mit Beschluss des Vorstandes. Abgewiesenen steht das Rekursrecht an die Generalversammlung zu.
Art. 5
Zum Austritt bedarf es einer Kündigung mit eingeschriebenem Brief an den amtierenden Präsidenten. Dabei ist der Beitrag für das laufende Geschäftsjahr noch zu entrichten.
Art. 6
Der Vorstand kann ein Mitglied, das den Interessen der Vereini​gung zuwiderhandelt, ausschliessen. Die Ausschliessung ist ohne Angabe der Gründe zulässig. Ausge​schlossenen steht das Rekursrecht an die Generalversammlung zu.
III. Finanzielles
Art. 7
Die Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag, der von der Generalversammlung festgelegt wird.
Art. 8
Für besondere Aktionen können durch Beschluss der Generalversammlung weitere Beiträge erhoben werden.
IV. Organisation
Art. 9
Die Organe der Vereinigung sind:
a) Die Generalversammlung
b) Der Vorstand
c) Die Kontrollstelle
a) Die Generalversammlung
Art. 10
Das oberste Organ ist die Generalversammlung. Das Stimmrecht teilt sich wie folgt auf:
0 -  49 Angestellte
= 1 Stimme
50 -  99 Angestellte
= 2 Stimmen
ab 100   Angestellte
= 3 Stimmen
Art. 11
Die Generalversammlung ist zuständig für:
1 . Wahl des Präsidenten, des Vorstandes und der Kontrollstelle
2 . Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
3 . Genehmigung des Budgets
4 . Aenderung der Statuten
5 . Auflösung der Vereinigung
6 . Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder vom Vorstand an sie zur endgültigen Beschluss​fassung überwiesen werden
7 . Errichtung eines Sekretariates
Art. 12
Die Generalversammlung wird einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern, wenigstens aber einmal in den ersten sechs Monaten nach Rechnungsabschluss.
Die Einladung ist den Mitgliedern mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung unter Be​kanntgabe der Tagesordnung zuzustellen. Ueber Gegenstände, die nicht auf der Tages​ordnung stehen, darf nur Beschluss gefasst werden, wenn von keinem anwesenden Mitglied Einspruch erhoben wird.
Eine Generalversammlung ist innert Monatsfrist einzuberufen, wenn es mindestens 10 Mitglieder durch schriftliches Gesuch an den Vorstand verlangen.
Art. 13
Die Generalversammlung wird vom Präsidenten des Vorstandes oder von dessen Stellvertreter geleitet.
Art. 14
Die Generalversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens 50 % der Mitglieder an​wesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Vorbehalten bleibt Art. 21.
b) Der Vorstand
Art. 15
Der Vorstand besteht aus mindestens drei für die Dauer von zwei Geschäftsjahren gewählten Mitgliedern. Für jede Amtsperiode ist ein neues Mitglied zu wählen. Liegt keine Demission vor, hat der Dienstälteste zurückzutreten. Ein Mitglied darf nicht länger als fünf Amtsperioden in ununterbrochener Folge im Vorstand sein. Der Vorstand konstituiert sich selbst mit Ausnahme des Präsidenten, der durch die GV gewählt wird. Die Amtszeit des Präsidenten wird auf höchstens zwei Amtsperioden festgelegt.
Art. 16
Der Vorstand hat alle Geschäfte zu besorgen, soweit sie nicht einem ändern Organ zuge​wiesen sind. Er vertritt die Vereinigung nach aussen und ordnet die Zeichnungs​berechtigung.
Art. 17
Der Vorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern, auf Einladung des Präsidenten oder auf Begehren von mindestens der Hälfte der Mitglieder.
Art. 18
Der Vorstand beschliesst mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident.
c) Die Kontrollstelle
Art. 19
Die Generalversammlung wählt auf die Dauer von zwei Geschäftsjahren zwei Rechnungs​revisoren.
Die Revisoren prüfen die Jahresrechnung und erstatten der Generalversammlung darüber Bericht.
Art. 20
Das Geschäftsjahr schliesst am 30. Juni jeden Jahres. Auf dieses Datum ist jährlich die Rechnung der Vereinigung abzuschliessen.
V. Auflösung und Liquidation
Art. 21
Die Auflösung der Vereinigung kann nur von der Generalversammlung bei einem Mehr von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden.
Art. 22
Bei der Auflösung der Vereinigung beschliesst die Generalversammlung über die Verwendung des vorhandenen Vermögens.
Die vorliegenden Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 7- Juli 1971 einstimmig angenommen und an den Generalversammlungen vom 12. Juli 1974, 23. Oktober 1981 und 19. Oktober 1984 ergänzt worden.
Sursee, 19. Oktober 1984

Der Präsident::

sig. P. Grüter

Die Tagesaktuarin:
sig. U. Gast
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